
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 1994/02/28 KUVS-
472/6/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1994

Rechtssatz

Ist der Beschwerdeführer mittellos, reicht die Unterstützung des Bruders des Beschwerdeführers für die nanzielle

Absicherung nicht aus und ist der Beschwerdeführer nicht in der Lage die Republik Österreich, die Länder oder die

Gemeinden und sonstige ö entliche Rechtsträger, insbesondere Krankenanstalten und Sozialversicherungsträger

schad- und klaglos zu stellen und hat er nicht die Absicht sich polizeilich zu melden, ist die Annahme weiterhin

gerechtfertigt, daß er sich dem behördlichen Zugri  entziehen wollte, um die Vollstreckung eines zu erlassenen

Aufenthaltsverbotes gegen ihn zu erschweren, ist die Anhaltung zur Sicherung  der Abschiebung im Interesse der

Aufrechterhaltung der ö entlichen Ordnung notwendig und sind die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung der

Schubhaft gegeben.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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